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Vorwort
Krisensituationen in der Schule und in ihrem Umfeld werden in zunehmendem Mass registriert. Die Medienberichte über Attentate, Suizidversuche und Suizide, Gewaltakte und Vergewaltigungen an Schulen im In- und Ausland haben sich in den letzten Jahren gehäuft. Damit sind das Bedürfnis und die Notwendigkeit für Schulen gestiegen, auf unerwartete aussergewöhnliche Ereignisse vorbereitet zu sein.  

Notfälle bzw. Krisen sind oft nicht vorhersehbar und daher kaum präventiv vermeidbar. Sie treten meist unerwartet und plötzlich ein und verlangen nach einer raschen und gezielten Intervention. Um der Hektik und Emotionalität, welche solche Vorfälle auslösen, professionell begegnen zu können, müssen die Abläufe und Kompetenzen der Krisenintervention im Vorfeld klar geregelt sein. 

Das Kantonale Gymnasium Menzingen ist zwar bisher vor akuten Krisensituationen verschont geblieben. Um aber in Zukunft in solchen Situationen gewappnet zu sein, hat sich die Schulleitung entschlossen, den vorliegenden Leitfaden für die Krisenintervention zu entwickeln. Er wurde im Rahmen des Projekts „Früherkennung und Krisenintervention“ von einer schulinternen Projektgruppe in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst und dem Gesundheitsamt des Kantons Zug verfasst.

Die Schulleitung hofft, das Konzept nie anwenden zu müssen, und ist gleichzeitig über die Tatsache beruhigt, für den Ernstfall gewappnet zu sein. 

Menzingen, im Juni 2009                                                                   

Markus Lüdin, Rektor

Begriffe

Krise und Krisenintervention
Unter Krise verstehen wir traumatische Ereignisse wie Suizidversuch und Suizid, schwere Unfälle oder Krankheiten mit möglicherweise tödlichem Ausgang oder Gewalttaten mit Körperverletzung (Tötungsdelikt, Vergewaltigung usw.). Diese Ereignisse haben weit reichende Auswirkungen auf eine Schule als Ganzes. Sie bedürfen einer unmittelbaren, gezielten Intervention.

Der Begriff Krisenintervention bezeichnet das bewusste und aktive Sich-Kümmern um Menschen in Notfallsituationen.

Die Krisenintervention im engeren Sinne ist Gegenstand der sogenannten Notfallpsychologie (professionelle psychologische Hilfe in der akuten Notfallsituation) und der Traumatherapie (therapeutische Betreuung von Personen mit Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen nach Krisen), wobei die genannten Hilfeleistungen durch speziell ausgebildete Fachpersonen erfolgen.

Gegenstand dieses Konzepts ist die Beschreibung einer ersten, notfallmässigen Intervention bei Krisen an der Schule oder im schulischen Umfeld. Vorgefallene Krisensituationen im Umfeld der Schule haben gezeigt, dass die Schulleitung und die Schulbehörden in kürzester Zeit gefordert ist, Massnahmen auf verschiedensten Ebenen zur Bewältigung der Krise zu ergreifen. Angemessenes und rasches Handeln in einer Zeit mit sehr hoher emotionaler Belastung ist gefordert. Ein Kriseninterventionskonzept ist dazu notwendig.

Taskforce

Aus Erfahrungen von Schulen, die mit Krisensituationen konfrontiert wurden, hat

sich die Bildung einer Taskforce, die im Krisenfall die Koordination der Hilfestellung

übernimmt, bewährt.

Die Taskforce ist ein interdisziplinär zusammengesetzter Krisenstab. Sie hat Entscheidungsbefugnis bezüglich der durchzuführenden Massnahmen und ist verantwortlich für deren Koordination. Die einzelnen Personen müssen schnell erreichbar und bereit sein, den Stress auf sich zu nehmen, den die Aufgabe mit sich bringt.

Der Taskforce gehören an:

- Schulleitung 



- zwei Lehrpersonen
                     Taskforce Kerngruppe
- Sekretariat

- Schülerberaterin/Schülerberater

- betroffene Klassenlehrerin/Klassenlehrer

Ad hoc, je nach Situation, nehmen weitere Personen Einsitz in der Taskforce:

- Schularzt

- Vertretung der Zuger Polizei

- Schulkommission

- Weitere (z.B. schulpsychologischer Dienst)

Die Taskforce Kerngruppe bestimmt das erste Vorgehen. 

Die Schulleitung leitet die Taskforce und ist zuständig für die strategische Führung in der Krisensituation. Die Taskforce leitet notwendige Massnahmen in die Wege, die dann umgesetzt werden.
Die Schülerberatung stellt psychologisches Wissen zur Verfügung bei der Klärung und Planung einer ersten notfallmässigen Intervention. Im Sinne einer Triage vermittelt sie, wenn nötig, weitere Fachpersonen der Notfallpsychologie oder der Traumatherapie zur spezifischen Krisenbewältigung.

Weitere Fachpersonen oder Vertreter von behördlichen Institutionen nehmen je nach Krisensituation Einsitz in der Taskforce.

Damit bei Eintritt einer Krisensituation schnellst möglich gehandelt werden kann,

sind präzise Kontaktinformationen zur Erreichbarkeit der Mitglieder der Taskforce

unabdingbar. Die Taskforce Kerngruppe sorgt dafür, dass diese Informationen laufend aktualisiert werden.

Ablaufschema 



















                 






Kontaktinformationen
Kerngruppe

· Rektor Markus Lüdin
markus.luedin@zg.ch  
Tel. Büro kgm 041 728 16 20 
Morgenhölzlistrasse 23, 8912 Obfelden
Tel. P 043 322 87 20 resp. 079 568 55 44  
· Prorektor Alfredo Bossard 


alfredo.bossard@zg.ch  


Tel. Büro kgm 041 728 16 21 

Bohlstrasse 16, 6300 Zug


Tel. P 041 710 83 17 resp. 077 410 30 12


· Petra Zwicky
petra.zwicky@kgm.ch 
Obere Fischbachstrasse 10, 8932 Mettmenstetten                                                                                               Tel. P 043 534 08 11 resp. 079 710 43 41 

· Regula Walti
regula.walti@kgm.ch 
Hauptstrasse 52, 6315 Oberägeri
Tel. P 041 544 19 59 resp. 079 277 47 23

Erweiterung

· Sekretariat kgm

Tel. 041 728 16 16

· Schülerberatung André Dietziker
sprechstunde@kgm.ch
Birkenstrasse 21, 6345 Neuheim
Tel. 079 606 82 47


· Betroffene Klassenlehrperson
siehe Lehrerliste
Weitere Mitglieder

· Schularzt: Peter Beck 
Neudorfstrasse 7, 6313 Menzingen
   Tel. 041 755 28 22

· Schulpsychologischer Dienst: Peter Müller 
peter.mueller@zg.ch 
Tel. Büro 041 723 68 40 und 723 68 41 
Artherstrasse 25, 6300 Zug
Tel. P 041 710 28 71 oder 079 666 62 92

· Stellvertretung: Stefan Christen 
stefan.christen@zg.ch  
Tel. Büro 041 723 68 44 
Stutzrain 46, 6005 St. Niklausen
Tel. P 041 340 88 10

· Polizei

Polizeinotruf: 117

Kantonspolizei Zug: 041 728 41 41

Weitere Adressen

Kanton

- Rettungsdienst Kanton Zug 



144

- Direktion für Bildung und Kultur 


041 728 31 82

- Ambulante Psychiatrische Dienste für Kinder 

  und Jugendliche (APD-KJ)



041 723 66 30

- Zuger Fachstelle punkto Jugend und Kind

041 728 34 40 
Medien

- Neue Zuger Zeitung 




041 725 44 55 redaktion@neue-zz.ch

- Zuger Presse 





041 729 35 00 redaktion@zugerpresse.ch

- Zuger Woche 





041 769 70 40 info@zugerwoche.ch

- Radio Sunshine 




041 798 88 88 info@sunshine.ch
Andere

- CareTeam Zentralschweiz 



041 811 12 12

- Elternnotruf Zug-Zürich 



041 710 22 05 24h@elternnotruf.ch

- Notruf Tag und Nacht Kinderspital Zürich 

044 266 71 11

- Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche 


147 
          147@projuventute.ch

- Lehrerberatung




041 710 66 66

Kreise der Betroffenheit

1. Personen in unmittelbarer Nähe

zum Trauma: Direkt Betroffene 

Schüler, Lehrer, Eltern

2. Personen in der näheren Umgebung

ohne unmittelbare Traumaerfahrung:

Familie, Freunde,

Schul- und Klassenkameraden,

andere Lehrer, andere Klassen, Mensa

3. Personen in ‚Hördistanz‘, 

in der institutionellen bzw. regionalen Nachbarschaft:

Verwandte, engere Bekannte

4. Personen aus der räumlich, familiär oder arbeitsplatzbezogen entfernteren Nachbarschaft: 

Lehrer,

Eltern, Anwohner, Kirchen,

Öffentlichkeit

Checkliste

(Adaption des Konzepts ‚Krisenintervention’, Schulpsychologischer Dienst des Kantons St. Gallen)

	Name des Anrufenden

	Datum / Zeit

	Funktion

	Was ist vorgefallen? Wer – wo – wie – was – wann?



	Fakten und Belege



	Vermutungen und Hinweise



	Was ist bereits unternommen worden? Wer hat Kenntnisse über den Vorfall?




Bezeichnung des Vorfalls

	sexueller Übergriff
	
	körperliche Misshandlung
	

	Körperverletzung
	
	Unfall
	

	Tod
	
	Selbsttötung
	

	Nötigung
	
	Drohung
	

	Erpressung
	
	Mobbing
	

	Diebstahl
	
	Sachbeschädigung
	

	
	
	
	


Beteiligte / Betroffene (Kreise der Betroffenheit)

	Wer?
	Namen
	Erreichbarkeit

	Lehrperson
	
	

	Eltern
	
	

	Schulleiter
	
	

	Klasse 
	
	

	Schüler oder Schülerin
	
	

	Behörden
	
	

	Zuger Polizei
	
	

	Medien
	
	

	Opfer
	
	

	
	
	

	
	
	


	Täter / Täterschaft




	Verantwortlichkeiten der Beteiligten: wer ist wofür zuständig/verantwortlich; Rollenklärung




Handlungsbedarf

	Besprechung mit
	

	Schulbesuch
	

	Elternabend
	

	Intervention in der Klasse
	

	Kontakt zu Behörden
	

	Schulmediation
	

	Weitervermittlung an
	

	Information (z.B. Brief)
	

	Einbezug Taskforce nötig 
	Ja                                                 Nein

	Wen zusätzlich beiziehen
	


Vereinbarungen

	Wer macht was? (Festlegung von Terminen / Orten)

Abmachung über weitere Kontakte?

Wer informiert wen, worüber, wann?



	Erreichbarkeit des Anrufers

	Entgegengenommen von

	Erreichbarkeit                                                                         Datum und Zeit


Kantonales Gymnasium Menzingen








Merkblatt für Lehrpersonen 

Schwerwiegender Vorfall / Unfall / Todesfall an der Schule
A. Grundsätze

- 
nur eine einzige Stelle informiert und koordiniert: Schulleitung
- 
für alle anderen Personen gilt eine Informationssperre (kein Kommentar, Verweis auf SL)

-
immer und sofort Rücksprache mit SL

-
keine eigenmächtigen Entscheide Einzelner 
- 
kein Aktivismus 

- 
Normalität im Rahmen des Möglichen herstellen / beibehalten
B.  Abläufe

1.  Mitteilung über Vorfall an Rektor oder Stellvertreter 

2.  Informationsbeschaffung
	Wer?

	- Rektor oder Stellvertretung 

	Was?

	- Beschaffung klarer, gesicherter Nachrichten

	Wie?

	- verlässliche Quellen: Eltern, Zeugen, Polizei, Arzt


3.  Sofortmassnahmen Führung
	Wer?
	-Rektor oder Stellvertreter

	Was?

	-Task-Force einrichten
- allenfalls Hilfe von aussen / Aussensicht beiziehen
- Führungsraum festlegen, einrichten
- Verbindungen offen halten
- schriftliche Stellungnahme der Schulleitung / Informationsgrundlage schaffen          
- Protokoll beginnen (Information und Beweissicherung)


4.  Informationsverbreitung Lehrpersonen → Schülerinnen und Schüler

	Wer?
	- Lehrperson an Klassen

	Wie?
	- schriftliche Erklärung der SL vorlesen

	Was?
	- Hilfe anbieten
- möglichst rasch normalen Schulbetrieb wieder aufnehmen


5.  Informationsverbreitung Schulleitung → Eltern betroffener Klassen / Kurse

	Wer?
	- Schulleitung

	Wie?
	- wie schriftliche Erklärung für Lehrpersonen / Schülerinnen und Schüler

	Was?
	- Hinweis auf Beratungsangebote
- Hinweise weiteres Vorgehen

- evtl. an weitere betroffene Eltern von Klassen oder Kursen des kgm


6.  Betreuung: SL → Lehrpersonen

	Wer?
	- Schulleitung

	Was?
	- Verarbeitung der Erlebnisse in Gruppen mit fachlicher Begleitung
- Unterstützung der Lehrpersonen bei Betreuung der Schülerinnen und Schüler

	Wie?
	- Beizug Fachpersonen


7.  Betreuung: Lehrpersonen → betroffene Klasse / Schülerinnen und Schüler

	Wer?
	- Klassenlehrperson oder geeignete Lehrpersonen
- evtl. Schülerberatung / Fachperson

- Mitglied der Schulleitung

	Was?
	- Beratungsgespräch / Debriefing durch Fachperson
- Angebot spezieller, auch individueller Hilfe durch Lehrpersonen / Krisenstab

	Wie?
	- Halt und Rhythmus zurückbringen, Tagesordnung
- Zeitgefässe für Verarbeitung bereitstellen

- symbolische Handlungen zulassen, aber nicht dazu auffordern


8.  Notfall-Nummern

	041 728 31 80
	DBK: RR Stephan Schleiss

	041 728 39 15
	DBK: Amt für Mittelschulen: Michael Truniger

	041 723 68 40
	Schulpsychologischer Dienst

	041 723 66 30
	Ambulante Psychiatrische Dienste für Kinder und Jugendliche (APD-KJ)

	041 728 34 40 
	Zuger Fachstelle punkto Jugend und Kind 

	041 811 80 80
	care-team Innerschweiz

	
	Arzt, Pfarrer

	
	betroffene Familie/n

	
	Angehörige


Kantonales Gymnasium Menzingen
Merkblatt für Lehrpersonen Suizid an der Schule
A.   Grundsätze
–
nur eine einzige Stelle informiert und koordiniert: Schulleitung
–
für alle anderen Personen gilt eine Informationssperre (kein Kommentar, Verweis auf SL)
–
immer und sofort Rücksprache mit SL

· keine eigenmächtigen Entscheide Einzelner 

· kein Aktivismus

–
Normalität im Rahmen des Möglichen herstellen / beibehalten

B.  
Abläufe

1.   
Mitteilung über Vorfall an Rektor oder Stellvertreter 

2.   
Informationsbeschaffung

	Wer?
	· Rektor oder Stellvertreter 

	Was?
	· Beschaffung klarer, gesicherter Nachrichten 

	Wie?
	· verlässliche Quellen: Eltern, Zeugen, Polizei, Arzt


3.
Sofortmassnahmen Führung

	Wer?
	· Rektor oder Stellvertreter

	Was?
	· Task-Force einrichten 
· care-team avisieren (siehe Notfallnummern)

· allenfalls Hilfe von aussen / Außensicht beziehen 

· Führungsraum festlegen, einrichten  

· schriftliche Stellungnahme der Schulleitung/Informationsgrundlage schaffen

· Protokoll beginnen (Information und Beweissicherung) 


4.
Informationsverbreitung SL ( Lehrpersonen

	Wer?
	· Rektor oder Stellvertreter 

	Wie?
	· sofort Lehrerkonferenz einberufen
· evtl. vor Schulbeginn informieren 

· Unterricht unterbrechen 

	Was?
	· Sachverhalt: rasch, direkt und wahr, sachlich 
· Rücksichtnahme auf Angehörige 

· Sofortmassnahmen für Lehrpersonen 

· Warnsignale aufnehmen: erhöhtes Suizidrisiko bei Mitschülerinnen und Mitschülern 

· möglichst kein SMS-Verkehr (unterbinden, thematisieren) 


5.
Informationsverbreitung Schulleitung und Lehrpersonen (falls immer möglich Klassenlehrperson) ( direkt betroffene Schülerinnen und Schüler / Klasse
	Wer?
	–
Schulleitung und (falls möglich Klassenlehrperson) Lehrpersonen an          betroffene Klasse

	Wie?
	· Unterricht sofort unterbrechen 
· Mitglied der Schulleitung vor Ort

· schriftliche Erklärung der SL vorlesen 

· Sachverhalt, Hinweis auf Imitationsgefahr, Appell an Mitverantwortung gegenüber Gefährdeten, Hinweis auf Beratungsmöglichkeiten 

	Was?
	· Hilfe anbieten
· alle nicht destruktiven Reaktionen zulassen und thematisieren 

· möglichst rasch Courant Normal wieder aufnehmen 


6.
Informationsverbreitung Lehrpersonen ( nicht direkt betroffene Schülerinnen und
Schüler / Klasse

	Wer?
	· jeweilige Klassenlehrperson an ihre Klassen 

	Wie?
	· schriftliche Erklärung der SL vorlesen 
· Sachverhalt, Hinweis auf Imitationsgefahr, Appell an Mitverantwortung gegenüber Gefährdeten, Hinweis auf Beratungsmöglichkeiten

	Was?
	· Hilfe anbieten
· alle nicht destruktiven Reaktionen zulassen und thematisieren 

· möglichst rasch Courant Normal wieder aufnehmen


7.
Informationsverbreitung Schulleitung ( Eltern betroffene Klassen / Kurse

	Wer?
	–
Schulleitung 

	Wie?
	· Brief an Eltern 
· wie schriftliche Erklärung für Lehrpersonen/Schülerinnen und Schüler

	Was?
	· eigenen Kindern einfühlsam begegnen, mit ihnen sprechen 
· Anzeichen für erhöhtes Suizidrisiko nennen

· Bitte um Mitteilung auffälliger Beobachtungen an SL 

· Hinweis auf Beratungsangebote 

· Hinweise weiteres Vorgehen 

· evtl. an weitere betroffene Eltern von Klassen oder Kursen des kgm


8. Informationsverbreitung Schulleitung ( Medien

	Wer?
	–
Schulleitung 

	Wie?
	–
nur auf Anfrage

	Was?
	· Hinweis: keine Verherrlichung, Mystifizierung, Heroisierung, Zustimmung, Simplifizierung
· keine reißerische Aufmachung, keine Photo, keine Darstellung des Suizidablaufs

· Bedingung: Gegenlesen des Artikels


9.
Betreuung: SL ( Lehrpersonen

	Wer?
	–
Schulleitung

	Was?
	· Verarbeitung der Erlebnisse in Gruppen mit fachlicher Begleitung 
· Unterstützung der Lehrpersonen bei Betreuung der Schülerinnen und Schüler 

	Wie?
	–
Beizug Fachperson 


10.

Betreuung: Lehrpersonen ( direkt betroffene Klasse/ Schülerinnen und Schüler

	Wer?
	· Klassenlehrperson oder geeignete Lehrperson
· evtl. Schülerberatung / Fachperson

· Mitglied der Schulleitung 

	Was?
	· Beratungsgespräch  / Debriefing durch Fachperson 
· Angebot spezieller, auch individueller Hilfe durch Lehrperson/ Krisen-

stab

	Wie?
	· Trauerprozess in Gang bringen
· evtl. neue Sitzordnung

· auf Mitverantwortung gegenüber Gefährdeten hinweisen 

· Heroisierung, Mystifizierung und Romantisierung vermeiden 

· möglichst rasch Routine und geordneter Tagesablauf 

· Halt und Rhythmus zurückbringen, Tagesordnung festlegen

· gefährdete Jugendliche erkennen 

· auf Nachahmungsgefahr aufmerksam machen und für Mitverantwortung bei Prävention sensibilisieren 

· Zeitgefässe für Verarbeitung/Thematisierung des Suizids bereitstellen 

· symbolische Handlungen zulassen, aber nicht dazu auffordern 

· keine zeitüberdauernde Erinnerung schaffen (Gedenktafeln, Bäume etc.)


11.   Betreuung: Lehrpersonen ( nicht direkt betroffene Klasse / Schülerinnen und Schüler

	Wer?
	· Klassenlehrperson oder geeignete Lehrperson
· evtl. Schülerberatung / Fachperson

· Mitglied der Schulleitung 

	Was?
	· Beratungsgespräch / Debriefing durch Fachperson 
· Angebot spezieller, auch individueller Hilfe durch Lehrpersonen/ 

Taskforce

	
	· Trauerprozess in Gang bringen 
· möglichst rasch Routine und geordneter Tagesablauf 

· Halt und Rhythmus zurückbringen, Tagesordnung festlegen 

· gefährdete Jugendliche erkennen

· auf Nachahmungsgefahr aufmerksam machen und für Mitverantwortliche bei Prävention sensibilisieren 

· Zeitgefässe für Verarbeitung/Thematisierung des Suizids bereitstellen 

· symbolische Handlung zulassen, aber nicht dazu auffordern 

· keine zeitüberdauernde Erinnerung schaffen (Gedenktafeln, Bäume 

etc.)


Warnzeichen
/ Trittbrettfahrer

-   verändertes Verhalten, plötzlicher Leistungsabfall, Schulverweigerung, Unaufmerksamkeit, verändertes Sozialverhalten, Rückzugsverhalten, Abbruch von Freundschaften, Beschäftigung mit Tod (Zeichnungen, Aufsätze etc.), äusserliche Vernachlässigung, Gewichtsveränderung, letzte Vorkehrungen (Besitz weggeben etc.)
-
betroffene Personen: Freunde, Kollegen, Zeugen, Geschwister, Menschen aus psychisch instabilen Familien, Personen mit Tendenz zu Depression
12.   NotfaII-Nummern

	041 728 31 80
	DBK: RR Stephan Schleiss

	041 728 39 15
	DBK: Amt für Mittelschulen: Michael Truniger 

	041 723 68 40
	Schulpsychologischer Dienst 

	041 723 66 30
	Ambulante Psychiatrische Dienste für Kinder und Jugendliche (APD-KJ)

	041 728 34 40
	Zuger Fachstelle punkto Jugend und Kind 

	041 811 80 80
	care-team Innerschweiz

	
	Arzt, Pfarrer 

	
	betroffene Familie/n 

	
	Angehörige 


adaptierte Unterlagen der Kantonsschule Zug               

PG FEKI Oktober 2009 

Unfall, Krankheit, Gewaltdelikt, Vergewaltigung, sexueller Übergriff, Suizidversuch, etc. 





Ereignis





nein





		Notfall





ja





Rettungsdienst (144), Polizei (117), Feuerwehr (118)


Betreuung der Anwesenden





anwesende Personen leiten je nach Situation Notfallmassnahmen ein











Information an Schulleitung


(kann via Sekretariat erfolgen) 


entscheidet über Bildung einer Taskforce,


 informiert Erziehungsberechtigte 








Klärt Fakten (vgl. Checkliste)


-	Situationsbeschreibung


- 	Wer ist beteiligt (Lehrer, Eltern, Schüler, 


	Schulleitung, Fachlehrpersonen, andere)


-	Dringlichkeit beurteilen


- 	Gegenseitige Information


-	Information Polizei 


- 	Information DBK 


Entscheid über Erweiterung Taskforce











ja








 





nein








Bildung einer


Taskforce


Kerngruppe


            





- 	Schülerberaterin/-berater


-	betroffene Klassenlehrerin/-lehrer


ad hoc (situationsgebunden):


-	Leitender Schularzt


-	Vertretung Zuger Polizei


-	Schulkommission


-	Weitere (z.B. Ambulanter Psychiatrischer Dienst für Kinder und Jugendliche APD-KJ, Schulpsychologischer Dienst, Zuger Fachstelle punkto Jugend und Kind, etc.)


-	Direktion für Bildung und Kultur DBK


-	Leit














ja





nein





Bildung einer


erweiterten


Taskforce





interveniert und regelt Zuständigkeiten


Ansprechperson, entscheidet über Beizug von Fachpersonen


vereinbart Vorgehen


Intervention im Klassenzimmer, Beratung / Betreuung / Begleitung, wer, wann, wie, wo, 


Terminvereinbarung 


informiert


Eltern, betroffene Familie(n), Lehrkörper, Schülerschaft, Schulhauswartung, Polizei, 


Medien, Direktion für Bildung und Kultur, evtl. Jugendanwaltschaft, Sozialamt 


überprüft weiteren Verlauf und evaluiert





Abschluss des Ereignisses  
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